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Wasserpakete 

EF Code Trinkwasser unbehandelt (HyV B1) CHF 
PTT1N - an der Fassung (Aerobe mesophile Keime, E. coli, Enterokokken) [HyV B11] 100 
PTT1O - im Verteilnetz (Aerobe mesophile Keime, E. coli, Enterokokken) [HyV B12] 100 
PTT1P - abgefüllt in Behältnisse (E. coli, Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa) [HyV B13] 100 

Trinkwasser behandelt (HyV B2) 
PTT1Q - nach der Behandlung (Aerobe mesophile Keime, E. coli, Enterokokken) [HyV B21] 100 
PTT1R - im Verteilnetz (Aerobe mesophile Keime, E. coli, Enterokokken) [HyV B22] 100 
PTT1S - abgefüllt in Behältnisse (E. coli, Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa) [HyV B23] 100 

Trinkwasser nach EU-Norm (abgefüllt) 
PTT05 (Aerobi mesophile Keime 22°C / 36°C, E. coli, Enter okokken, Pseudomonas aeruginosa, Coliforme 

Keime) 230 

Trinkwasser nach EU-Norm 
PTT8H (Aerobe mesophile Keime 22°C / 36°C, E. coli,  Enterokokken, Coliforme Keime) 175 

Trinkwasser nach EU-Norm / BVET (abgefüllt) 
PTT5W (Aerobe mesophile  Keime 30°C, E. coli, Enter okokken, Coliforme Keime, Clostridium perfringens) 180 

pTTXXX Trinkwasser ab Wasserspender [HyV B31] 
(E. coli, Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa) 100 

Mineralwasser / Quellwasser (HyV B4) 

PTT1T 
- an der Quelle (Aerobe mesophile Keime, E. coli, Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa) 
[HyV B41] 120 

PTT1U - abgefüllt in Behältnisse (E. coli, Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa) [HyV B42] 100 

Eis als Zusatz zu Speisen oder Getränken (HyV B5) 
PTT1V (Aerobe mesophile Keime, E. coli, Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa) 120 

Badewasser in Badeanstalten und Becken (SIA 385/1) 
PTT48 (Aerobe mesophile Keime, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, pH-Wert, Harnstoff, Chlor frei und 

gebunden) 180 

Badewasser in Badeanstalten und Becken (SIA 385/1) ohne Chlor 
PTT7X (Aerobe mesophile Keime, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, pH-Wert, Harnstoff) 150 

Badewasser in Warmsprudelbecken (SIA 385/1) 
PTT49 (Aerobe mesophile Keime, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Legionellen, pH-Wert, Harnstoff,  

Chlor frei und gebunden) 270 

Einzeluntersuchungen 

Mikrobiologische Parameter CHF 

Aerobe mesophile Keime 30 
Clostridium perfringens 40 
Clostridien, sulfitreduzierend 45 
Coliforme Keime  35 
Escherichia coli 40 
Legionellen 100 
Bestätigung für Legionellen bei positiven Befund 25 
Enterokokken 40 
Pseudomonas aeruginosa 40 
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Elemente CHF 

Blei (Pb)¹ 65 
Cadmium (Cd)¹ 65 
Calcium (Ca) 65 
Chrom (Cr)¹ 65 
Eisen (Fe) 65 
Kalium (K) 65 
Kupfer (Cu) 65 
Magnesium (Mg) 65 
Mangan (Mn) 65 
Natrium (Na) 65 
Quecksilber (Hg) 100 
Zink (Zn) 65 
weitere Elemente je 65 

Anionen CHF 

Chlorid 50 
Fluorid¹ 50 
Nitrat 70 
Nitrit 50 
Ortho-Phosphat 80 
Sulfat 50 

Verschiedenes CHF 

Ammonium 50 
Chlor frei  15 
Chlor gebunden 15 
Harnstoff 30 
TOC / DOC (Trinkwasser)   je 105 
TOC / DOC (Abwasser)   je  90 
pH-Wert 20 
Leitfähigkeit 20 
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 70 
Gesamthärte 65 
Gesamtphosphor 130 
Lufttemperatur vor Ort 10 
Wassertemperatur vor Ort 10 

1 Die Analyse wird in einem unserer akkreditierten Partnerlabors durchgeführt. 

Allgemeine Preisansätze                   CHF

Stundenansatz für Probenerhebung / Gästereklamation / Anfahrtspauschale 160 
Stundenansatz Gutachten / wissenschaftliche Expertise 225 
Express (chem. Prüfungsresultate in 3 Arbeitstage ab Probeneingang, Wochenendzuschlag Mikrobiologie), 
Beauftragung nach Rücksprache

+ 50 % 

Wichtig: Die Preise für Analysen beziehen sich auf beschriebene Matrices. 
Eine Implementierung für weitere Matrices wird nach  Absprache in Rechnung gestellt. 

 Der Mindestfakturbetrag für eine Untersuchung betr ägt CHF 80.- 

 Alle Angaben sind exkl. Mehrwertsteuer und gelten bis auf Widerruf. Im übrigen gelten die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen der Eurofins Scien tific AG, Schweiz. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
Stand Januar 2009 
1 Allgemeines, Bestellung, Auftrag

1–1 Falls nicht anders schriftlich vereinbart, erfolgen alle unsere Lieferungen 
und Leistungen aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die 
stets Vertragsbestandteil werden. Abweichende allgemeine 
Geschäftsbedingungen unserer Kunden werden nur dann 
Vertragsbestandteil, wenn wir deren Einbezug vor oder bei
Vertragsabschluss ausdrücklich schriftlich anerkennen 
Gegenbestätigungen unserer Kunden mit abweichenden Bedingungen 
wird bereits jetzt ausdrücklich widersprochen.  

1-2 Alle Absprachen, die für Eurofins Scientific AG von unseren 
Beauftragten, Vertretern und Mitarbeitern getroffen werden, sind für 
Eurofins Scientific AG erst dann verbindlich, wenn sie von unserer Firma 
schriftlich bestätigt und diese Bestätigung von einem 
Unterschriftsberechtigten unterzeichnet wurde. Bei uns eingehende 
Aufträge werden erst mit der Übersendung der Auftragsbestätigung 
angenommen. Unsere Aussendienstmitarbeiter sind nicht zum 
Vertragsabschluss berechtigt. Abänderungen und Ergänzungen der 
getroffenen Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer 
schriftlichen Bestätigung.  

1-3 Telefonisch an Eurofins Scientific AG erteilte Aufträge werden nur 
angenommen, wenn sie vom Kunden per Fax oder per Post bestätigt 
werden. 

1-4 Unbeschadet der Absätze 1-2 und 1-3 ist Eurofins Scientific AG 
berechtigt, alle vom Kunden angelieferten Proben als Auftrag zu 
behandeln. Es gelten dafür die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Eurofins Scientific AG. Der Nachweis einer hinsichtlich Preis und Umfang 
der durchgeführten Analysen von der telefonischen Auftragserteilung 
abweichenden Rechnungsstellung obliegt beim Kunden. 

1-5 Werden zusätzliche Aufträge erteilt, müssen die Bedingungen für die 
Ausführung dieser Aufträge (Preise, Fristen usw.) neu verhandelt 
werden. Bedingungen, die für die ursprüngliche Bestellung vereinbart 
wurden, können nicht automatisch auf zusätzliche Aufträge übertragen 
werden. 

2 Preise und Lieferfristen, Übermittlungsform der Analysen 

2-1 Sämtliche Preise verstehen sich ohne Steuern und werden aufgrund der 
bei Erstellung des Angebots gültigen Preisliste ermittelt. Alle anfallenden 
Steuern gehen zu Lasten des Kunden . 

2-2 Um die Einhaltung von Liefer- und Analyseterminen sind wir bemüht. 
Lieferfristen beginnen mit dem Zugang aller für die Ausführung des 
Auftrags erforderlichen Daten bei uns, frühestens jedoch mit der 
Absendung der Auftragsbestätigung. Von uns nicht zu vertretende 
Umstände oder Ereignisse, welche die fristgerechte Leistung unmöglich 
machen oder unzumutbar erschweren, z.B. Verkehrs- oder 
Betriebsstörungen, Rohstoff- oder Energiemangel, rechtmässiger Streik 
oder Aussperrung verlängern die Lieferfrist angemessen. Ist uns eine 
Vertragserfüllung innerhalb der verlängerten Lieferfrist nicht bzw. nur mit 
unzumutbaren Leistungserschwerungen möglich, so sind wir berechtigt, 
vom Vertrag zurück zu treten. Schadenersatzansprüche des Kunden sind 
in diesem Falle ausgeschlossen, es sei denn, es liegt vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verhalten unsererseits vor. 

 Setzt uns der Kunde im Falle des Verzugs eine angemessene Nachfrist 
mit Ablehnungsandrohung, so ist er nach Fristablauf berechtigt, vom 
Vertrag zurück zu treten. Schadenersatzansprüche stehen dem Kunden 
nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurück zu 
führen ist. 

2-3 Ergebnisse können per Post, Fax oder Email zugestellt werden. Bei 
Emailversand übernimmt Eurofins Scientific AG keinerlei Haftung oder 
Verantwortung bezüglich Vertraulichkeit oder Inhalt. 

3 Zahlung, Zahlungsverzug, Zurückhaltung, Aufrechnung, 
Auftragswert 

3-1 Rechnungen sind ohne Abzüge und innerhalb einer Frist von 30 Tagen 
zahlbar. 

3-2 Gegenüber unserem Zahlungsanspruch ist die Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechtes oder die Aufrechnung nur mit unbestrittenen 
oder titulierten Forderungen und Ansprüchen möglich  

3-3 Schecks werden akzeptiert, jedoch werden die effektiv anfallenden  
Transaktionsgebühren berechnet. 

3-4 Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle weiteren 
Forderungen, auch soweit sie noch nicht fällig sind, sofort fällig gestellt. 
Darüber hinaus wird der Kunde hinsichtlich noch nicht ausgeführter 
Aufträge vorleistungspflichtig. Gleiches gilt, wenn sich nach 
Vertragsabschluss die wirtschaftliche Situation unseres Kunden 
wesentlich verschlechtert. 

3-5 Im Verzugsfalle berechnen wir Zinsen in Höhe von 4 % über dem 
jeweiligen Diskontsatz der UBS AG, mindestens aber 8 %. Die 
Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten. 
Der Kunde ist berechtigt, uns gegebenenfalls einen niedrigeren Schaden 
nachzuweisen. 

3-6 Unabhängig von Umfang und Art der in Auftrag gegebenen Arbeiten wird 
pro Rechnung eine Mindestsumme von CHF 80 fakturiert. 

4 Zahlung, Zahlungsverzug, Zurückhaltung, Aufrechnung, Auftr agswert 

 Wir behalten das Eigentum an unseren Produkten, Geräten, EDV-Programmen, 
Leistungen, Analyseberichten und -ergebnissen bis zur vollständigen Erfüllung 
sämtlicher uns gegen den Kunden zustehenden Zahlungsansprüche aus 
Lieferungen und  Analysen.

5 Eigentum und Nutzung von Analyseergebnissen 

 Analyseergebnisse sind Eigentum des Kunden. Eine nur auszugsweise 
Veröffentlichung des Analysenberichtes durch den Kunden ist jedoch nicht 
gestattet. Eurofins Scientific AG behält sich jedoch das Recht vor, diese 
Ergebnisse streng vertraulich und anonym für wissenschaftliche Zwecke zu 
nutzen. 

6 Garantie und Haftung 

6-1 Die Analysen werden mit den von Eurofins Scientific AG verwendeten Techniken 
unter bestmöglichen Bedingungen durchgeführt. Die Bewertungen basieren auf 
den Analysenergebnissen und auf den vom Kunden erteilten Auskünften. 
Bewertungen und Schlussfolgerungen beziehen sich auf  den Vergleich mit 
Angaben aus wissenschaftlich anerkannten Arbeiten und Veröffentlichungen, 
eigene Kenntnisse und Datenmaterial sowie auf entsprechende Normen und 
gesetzliche Vorschriften.

6-2 Jeder Analysenbericht bezieht sich ausdrücklich lediglich auf die Probe, die 
Eurofins Scientific AG erhalten hat und deren Referenzen im Bericht und auf der 
per Fax ergehenden Empfangsbestätigung für die Probe erscheinen.

6-3 Eurofins Scientific AG ist nur dann dafür verantwortlich, dass die Probe 
repräsentativ ist, wenn ihr der ausdrückliche Auftrag zur Probenziehung erteilt  
wurde und dieser Auftrag angenommen wurde. 

6-4 Für EDV-Programme und Geräte ist Eurofins Scientific AG lediglich im Sinne der 
geltenden Gesetze haftbar. Der Kunde hat sicherzustellen, dass seine Software 
und seine Geräte korrekt arbeiten und für seine Anwendungen und 
Nutzungsbedingungen geeignet sind. 

6-5 Eurofins Scientific AG ist nach Erhalt einer Probe nur für deren Verlust oder 
Zerstörung haftbar, sofern vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt wurde. 

7 Zustand der Proben und Haftung des Kunden 

 Der Kunde versichert Eurofins Scientific AG, dass sich alle zugeschickten 
Proben und Muster in einem stabilen Zustand befinden und von ihnen keinerlei 
Gefahr ausgeht. Der Kunde ist für alle Schäden, Verletzungen oder 
Krankheitsfälle haftbar, die Eurofins Scientific AG oder einem unserer Mitarbeiter 
aufgrund seiner Probe entstehen. Dies gilt auch, wenn der Kunde nachdrücklich 
auf ein mögliches Risiko im Zusammenhang mit der Probe hingewiesen hat. 

8 Haftungsbegrenzung 

8-1 Eurofins Scientific AG haftet in jedem Fall nur maximal bis zur Höhe des vom 
Kunden für die Analyse der betreffenden Probe bezahlten Preises, soweit  kein 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

8-2 Eurofins Scientific AG haftet nicht für mittelbare materielle oder immaterielle 
Schäden, die dem Kunden oder einem Dritten direkt oder indirekt aus unserer 
Tätigkeit entstehen (z.B. Prestigeverlust, Umsatzrückgang, Annullierung von 
Kulanzregelungen usw.), soweit unsererseits kein Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt. 

8-3 In allen anderen als den unter 8-1 und 8-2 genannten Fällen, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, haftet Eurofins Scientific AG höchstens bis zum 
Zehnfachen des vom Kunden für die Analyse bezahlten Preises. 

9 Wiederholung von Analysen 

 Beauftragt der Kunde Eurofins Scientific AG, eine bereits durchgeführte Analyse 
noch einmal zu wiederholen, wird dies gesondert in Rechnung gestellt. Dies 
geschieht jedoch nicht, wenn ihr Ergebnis von dem der ersten Analyse abweicht. 
Die Wiederholung der Analyse ist nur möglich, wenn Eurofins Scientific AG 
genügend Probenmaterial zur Verfügung steht. 

10 - Aufbewahrung der Proben, Vernichtung 
 Für Nachuntersuchungen werden Proben allgemein für 3 Monate, verderbliche 

Proben für 1 Woche nach Berichtserstellung aufbewahrt und dann vernichtet.
Sie werden nur dann nicht vernichtet, wenn der Kunde dies ausdrücklich und 
schriftlich gewünscht hat. In diesem Falle unterliegen Aufbewahrungskosten und 
-bedingungen einer gesonderten Absprache. 

11 - Aufbewahrung der Aufzeichnungen 

 Buchhaltungsunterlagen, Rohdaten und Untersuchungsberichte für 
Pharmaprodukte unter GMP werden für 10, Lebensmittel-, Futter- und 
Umweltrohdaten für 5 Jahre archiviert. 

12 - Meldepflicht 

 Laut Epidemie-Gesetz ist das Eurofins Scientific AG verpflichtet, positive 
Salmonellenbefunde dem Bundesamt für Gesundheit zu melden. 

13- Verschiedenes 

 Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer der vorstehenden Bestimmungen 
berührt die Gültigkeit der übrigen nicht. Anstelle der unwirksamen Bedingungen 
sollen solche Regelungen treten, die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages 
unter angemessener Wahrung der beiderseitigen Interessen am nächsten 
kommen. 

14 - Geltendes Recht und Gerichtsstand 

 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis, seinem 
Zustandekommen und seiner Abwicklung ist unser Firmensitz. Massgebend ist 
das Schweizer Recht. 


